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 Allgemeine Bestimmungen des Verhaltenskodex

Zur Umsetzung der Bestimmungen des § 7 LobbyG stellt der Fachver-
band Werbung und Marktkommunikation als gesetzliche Interessenver-
tretung seinen Mitgliedsunternehmungen diesen Verhaltenskodex zur 
Verfügung.

Präambel:

Interessenvertretung und Interessenaustausch bilden wesentliche 
Elemente einer funktionierenden und lebendigen Demokratie und sind 
im Interesse aller am Prozess der Gestaltung von Rahmenbedingungen 
Beteiligten zu fördern. Werbeagenturen, PublicRelation-Berater sowie 
Public Affairs-Experten nehmen daher eine demokratiepolitisch wichtige, 
wechselseitige Vermittlungsfunktion zwischen Wirtschaft, Politik, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft ein. 

Die von diesem Verhaltenskodex umfassten Tätigkeiten sind Kerntätig-
keiten von Werbeagenturen und PR-Beratern und damit Teil eines profes-
sionellen Kommunikations und Informationsmanagements.

Grundsätze:

Strategische Kommunikation und Public Affairs tragen soziale Verant-
wortung und müssen die Rechte, Interessen und Gefühle von Einzelnen 
und Gruppen von Menschen, der Wirtschaft sowie der Gemeinschaft 
beachten:

• Sie müssen vom Grundsatz sozialer Verantwortung geprägt sein.

• Sie müssen gesetzlich zulässig sein und die gesetzlichen Normierun-
gen strikt beachten.

• Sie müssen den Grundsätzen der Lauterkeit, wie sie im Wirtschaftsle-
ben allgemein anerkannt sind, entsprechen.

• Sie dürfen nicht gegen die allgemein anerkannten guten Sitten ver-
stoßen. 

• Sie dürfen nicht gegen den Grundsatz der Redlichkeit und Wahrhaftig-
keit verstoßen.

• Sie dürfen nicht irreführen.

• Sie dürfen das Recht auf Schutz der Privatsphäre nicht verletzen.

• Sie müssen als solche klar erkennbar sein.

Den dafür insbesondere anzuwendenden Referenzrahmen bilden die 
allgemeinen und besonderen Bestimmungen betreffend Antikorruption, 
Befangenheit und Unvereinbarkeit. Jedes Mittel, das mithilft, strategische 
Kommunikation und Public Affairs als legitime Form demokratiepolitischer 
Betätigung darzustellen, wird begrüßt.

Besondere Bestimmungen des Verhaltenskodex

Wahrhaftigkeit

Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit gegenüber Auftraggebern, politischen 
Institutionen, Organen der Gesetzgebung und Vollziehung, politischen 
Entscheidungsträgern, den Medien und der Öffentlichkeit: Mitgliedsun-
ternehmen achten auf Transparenz und Offenlegung, insbesondere 
bezüglich finanzieller Unterstützung von Initiativen und vermeiden jedwede 
Irreführung durch Verwendung falscher, unvollständiger oder irreführender 
Angaben. In Ausübung ihrer beruflichen und/oder ehrenamtlichen Tätig-
keit geben sie ihren Auftraggebern bzw. den Institutionen, in deren Namen 
oder Auftrag sie agieren, bekannt.

Vertraulichkeit

Verpflichtung zur Vertraulichkeit: Mitgliedsunternehmen behandeln 
Gespräche mit Vertretern aus Politik und Verwaltung vertraulich, sofern 
nicht ausdrücklich anders vereinbart. Vertrauliche Informationen von 
aktuellen oder früheren Auftraggebern oder Arbeitgebern werden nur mit 

deren ausdrücklicher Zustimmung weitergegeben. Mitgliedsunternehmen 
nehmen die Vertretung einander konkurrierender oder widersprechender 
Interessen nicht an.

 
Keine unlautere Einflussnahme

Mitgliedsunternehmen üben zur Artikulation und Verfolgung von Inter-
essen keinen unlauteren, unsachlichen, unangemessenen oder unge-
setzlichen Einfluss auf Funktionsträger aus, insbesondere weder durch 
direkte, noch indirekte finanzielle oder sonstige materielle Anreize. Im 
Falle eines diesbezüglichen Auftrages wird ein solcher von den Mitglied-
sunternehmen nicht durchgeführt und der Auftraggeber über die Gründe 
für die Nichtdurchführbarkeit des Auftrages informiert.

Keine Diskriminierung

Mitgliedsunternehmen verpflichten sich, in ihrer beruflichen Tätigkeit 
keinerlei Diskriminierung, insbesondere aufgrund Herkunft, Geschlecht, 
Religion, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung zuzulassen 
oder an einen Diskriminierungstatbestand r füllenden Verhaltensweisen 
teilzunehmen.

Respekt

Mitgliedsunternehmen gehen mit sämtlichen Auftraggebern, Kollegen, 
Mitbewerbern, Gesprächspartnern und sonstigen Ansprechpartnern 
respektvoll um und verpflichten sich, deren berufliche und persönliche 
Reputation zu achten und nach Möglichkeit zu fördern.

Unvereinbarkeit

Für Mitgliedsunternehmen ist die Ausübung ihrer beruflichen Beratungs- 
oder Vertretungstätigkeit im Sinne von § 7 LobbyG mit einem Mandat 
im Österreichischen Parlament (Nationalrat und Bundesrat) in einem der 
Landtage und im Europäischen Parlament unvereinbar.

Keine Berufsschädigung

Mitgliedsunternehmen vermeiden grundsätzlich Aktivitäten, die dem 
öffentlichen Ansehen des Fachverbandes Werbung und Marktkommunika-
tion und seiner Mitglieder schaden.

Entgeltvereinbarung

Mitgliedsunternehmen verpflichten sich, für ihre Tätigkeit kein unange-
messenes Entgelt zu vereinbaren und vor Aufnahme ihrer Tätigkeit mit 
ihrem jeweiligen Auftraggeber eine Entgeltvereinbarung abzuschließen. 
Ausschließlich oder überwiegend er folgsabhängige Entgeltvereinbarungen 
werden von den Mitgliedsunternehmen weder angeboten noch angenom-
men.

Abschließende Bestimmungen

Die Mitglieder des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation 
können diesen Verhaltenskodex in der jeweils geltenden Fassung anerk-
ennen. Damit setzen sie sich aktiv für dessen Einhaltung, Verbreitung und 
Weiterentwicklung ein.

Soweit in diesem Kodex personenbezogene Bezeichnungen nur in männ-
licher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in 
gleicher Weise.

 
(veröffentlicht vom Fachverband Werbung und Marktkommunikation 2012)
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